
Steckbrief für DK-0 Deponie: 
Kreimbach Stand 01.10.2025

Stand: 01.10.2025

Entsorgungsanlage: 67757 Kreimbach; Hauptstraße 3  Tel. 06308/99044

Ansprechpartner: Herr Steis

Bezeichnung: Boden- und Bauschuttdeponie Kreimbach-Kaulbach (DK0)

Entsorgernummer: GD8214215

Behörde: Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD)

Genehmigter Sachverhalt: Grenzwerte DK-0 gemäß Deponieverordnung Anhang 3 

Tabelle 2, Spalte 5 - Nicht gefährliche Abfälle

Feststoffwerte zur Abgrenzung gefährlich/nicht gefährlich 

gemäß RS des MKUEM vom 11.01.2023 

Az.: 6520#2022/0009-14017.0016

EFB Zertifikat: ZZLT005000645008 / 9.01.0062.1-14.2 bis 06.05.2026

Abfallschlüssel (AVV): siehe Positivkatalog

Grundlegende Charakterisierung (gC): erforderlich

Mindestuntersuchungsumfang: 2 Laborproben bis 1000 t bei Homogenität

Probennahmeprotokoll: erforderlich gemäß PN98

Bodengutachten: erforderlich

Probenbegleitprotokoll + Erklärung der 

Untersuchungsstelle:  erforderlich (akkredit. Untersuchungsstelle) 

Mengenüberwachung: erforderlich;  Hinterlegung der Menge pro Baustelle im 

Kontrakt, ggf. pro Charge bei Großbaumaßnahmen

Prüfbericht mit Freigabe und GC erforderlich!



Positivkatalog für DK0-Deponie 
Kreimbach-Kaulbach

Stand: 01.10.2025

Liste der für die Deponie zugelassenen Abfallarten nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

01 Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei 

der physikalischen und chemischen Behandlung von 

Bodenschätzen entstehen

01 01 Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen

01 01 02 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

01 04 Abfälle aus der physikalischen und chemischen 

Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

01 04 08 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 01 04 07 fallen

01 04 09 Abfälle von Sand und Ton

01 04 10 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 01 04 07 fallen

01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 01 04 07 fallen

17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von 

verunreinigten Standorten)

17 01 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik

17 01 01 Beton

17 01 02 Ziegel

17 01 03 Fliesen und Keramik

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 

fallen
17 05 Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine 

und Baggergut

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt

17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

19 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen 

Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von 

Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für 

industrielle Zwecke

19 12 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. 

Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.

19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der 

mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

19 13 Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser

19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 13 01 fallen

20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche 

und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), 

einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen

20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)

20 02 02 Boden und Steine
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